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SCHREIBEN VON SCHULTHEISS UND RAT VON FREIBURG AN SCHULTHEISS
UND RAT VON LUZERN

"Von unnseren L . E . [ Schultheiss und Rat ] von Bern ist unns eben diss

schreiben , so wir üch . . . ssuxibt der Erklärung unserer E . [Bürgermei¬

ster und Rat ] von Zürich [ und Landammann und Landrat von neugl . Gla¬

rus ] 1 Copeylich uberschreiben , Zu kommen , darinnen ihr üch mit meere-

rem werdent nachrichtlich Zuersehen haben , wohin ihr anschlag unnd

vernemmen eingerichtet unnd bestellt ist [ - es ging vor allem um deren

Stellung im Uttwiler - und Lustdorferhandel , in welchem Freiburg und



Bern als Schiedorte fungierten - J , So nun wir Zwar unnserseits Zu ih¬
rem Vorschlag nit , als nach üwer rechtmässigen intention unnd unserem
vorigen Erklärungschreiben gemäss neigen . So haben wir doch unsere
Antwortt gegen unnseren L . E . von Bern ingehalten , bis üch [ als Vorort
der kath . Orte ] wir ihres Schreibens theilhafft gemacht unnd darob
üwere weitere gutbefindtnus hetten , in dem freündtbriiederliehen erbe¬
ten , das wir von dem so üch unnsere G.L .A .E. . . . so wol in disen als
übrigen angelegenheiten betreffen mag niemalen usssezen , Sonnders vil
meer dahin nach unnserem besten vermögen werdent beflissen sein , mit
uch uf iede Zutragenheit alle müglichiste guete verstentnuss unnd  ver¬
traue ! ich eit Zepflegen , mit hilf dess allmächtigen Gottes , in dessen

H

1) s . Zurlaubiana AH 110/90

Kopie , wohl von der Kanzlei Luzern für den Zuger Stadt - und Amtsrat
Beat II . Zurlauben bestimmt - AH 110 , 217 r
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